
 
 
Von: Brandt, Manuela <MBrandt@SCHWERIN.DE>  
Gesendet: Dienstag, 26. Mai 2020 10:57 
An: Tillmann, Matthias <MTillmann@SCHWERIN.DE> 
Cc: Riedel, Kai <Kai.Riedel@sis-schwerin.de> 
Betreff: AW: Einführung its-learning  
 
Hallo Herr Tillmann,  
wie besprochen. Folgende Informationen hat das BM an Schulleitungen weitergegeben: 

 

An alle Schulleitungen: 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

seit den Schulschließungen findet in den Schulen Unterricht in einer Form statt, die es so bisher 

noch nie gab. Sie haben gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vielfältige, kreative und 

effektive Wege entwickelt, um Ihre Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien für das 

häusliche Lernen zu versorgen. Gleichzeitig mussten Möglichkeiten gefunden werden, die eine 

Rückmeldung der Lernergebnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler an die Fachlehrer bewirkt. Eine 

regelmäßige Kommunikation zwischen den Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern war 

flächendeckend nicht möglich. Für Ihr Engagement in dieser schwierigen Zeit möchten wir Ihnen 

danken.  

In dieser Situation wurde im Rahmen des Projektes ISY M-V beschleunigt an der Einführung eines 

datenschutzkonformen, landeseinheitlichen Lernmanagementsystems gearbeitet. Das Markt-

erprobte Lernmanagementsystem der itslearning GmbH wird den öffentlichen Schulen in 

Mecklenburg-Vorpommern kostenfrei zur Verfügung gestellt und ist bereits an einigen 

Pilotschulen zur Testung im Einsatz.  

Folgende Funktionalitäten und Vorteile bietet der Einsatz von itslearning:  

 Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Lehrkräften und Schülerinnen 

und Schülern sowie zwischen Lehrkräften  

 ortsunabhängige Verteilung, Bearbeitung und Rückgabe von Arbeitsaufträgen  

 Möglichkeit der regelmäßigen Kommunikation zu Arbeitsaufträgen und deren Koordination  

 ständig aktuelle Informationen zum Bearbeitungsstand von Arbeitsaufträgen und zum 

Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler  

 Übersicht zu den Unterlagen der verschiedenen Kurse/Fächer an einem Ort  

 digitale Arbeitsergebnisse können in einem zentralen oder persönlichen Speicherbereich 

abgelegt werden  

 über eine Anzeigetafel (Dashboard) können Termine zu Aufgaben hinterlegt werden, 

Erinnerungen durch die Lehrkraft sind möglich  

 Einrichtung eines digitalen Lehrerzimmers zur Erstellung und Aktualisierung von Aushängen und 

Dokumenten  

Weiterführende Informationen zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Flyer der itslearning GmbH.  

Nutzen Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen itslearning an Ihrer 

Schule einzusetzen und dadurch den gegenseitigen Austausch zu erleichtern!  

Wie geht es weiter?  

Beraten Sie sich bitte mit Ihrem Kollegium und teilen Sie uns über isy@schule-mv.de mit, ob an 

Ihrer Schule das Angebot angenommen wird. Damit die Einführung an Ihrer Schule auf breite 

Zustimmung trifft, empfehlen wir einen Beschluss der Schulkonferenz, sofern möglich unter den 

aktuellen Umständen.  

Hinsichtlich der Mitbestimmung durch den Personalrat weise ich auf Folgendes hin: Gemäß § 62 

Abs. 9 PersVG M-V kann der Leiter der Dienststelle Maßnahmen, die der Natur der Sache nach 

mailto:isy@schule-mv.de


keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufig regeln, wobei die vorläufige 

Regelung als solche zu kennzeichnen und von der Dienststelle zu begründen ist. Bitte prüfen Sie 

daher, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und entscheiden in eigener Zuständigkeit. Der 

Personalrat ist über die vorläufige Regelung zu informieren; im Rahmen der Begründung sind 

insbesondere die Tatsachen und Umstände darzustellen, die aus Sicht der Dienststelle die 

Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung der beteiligungspflichtigen Maßnahme keinen 

Aufschub duldet. Im Falle einer vorläufigen Regelung gemäß § 62 Abs. 9 PersVG M-V ist dennoch 

das Mitbestimmungsverfahren unverzüglich einzuleiten.  

Sobald Ihre Rückmeldung eingegangen ist, senden wir Ihnen weitere Informationen bspw. zum 

Support und zur Schulung sowie einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) zu. Dieses Dokument 

wird benötigt, da das Lernmanagementsystem personenbezogene Daten der Lehrkräfte sowie 

Schülerinnen und Schüler verarbeitet.  

Nachdem wir die AVV unterschrieben von Ihnen zurückerhalten haben, werden die Zugangsdaten 

zum Lernmanagementsystem Ihrer Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler per Post an Ihre 

Schule gesendet.  

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.  

Mit freundlichen Grüßen  

Bettina Martin 

 

An Pilotschulen: 

Sportgymnasium Schwerin:  

Sehr geehrter Herr Westphal, sehr geehrter Herr Fiedler,  

endlich ist es soweit: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen können mit dem 

Lernmanagementsystem von itslearning in das digitale Lernen starten. Die bisher noch fehlenden 

Freigaben liegen uns vollständig vor, so dass Ihre Schule mit dem Ausprobieren und Testen der 

Funktionalitäten auf https://cloud.schule-mv.de beginnen kann.  

Hier noch einmal wichtige Informationen zum weiteren Vorgehen:  

Was soll getestet werden?  

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Lehrkräfte anmelden und prüfen, ob die 

Datenübertragung erfolgreich war. Dabei ist besonders darauf zu achten bzw. zu prüfen, dass  

 die Anmeldung durchgeführt werden konnte  

 Schülerinnen und Schüler ihrer jeweiligen Klasse zugeordnet sind  

 die Namen der Schülerinnen und Schüler korrekt sind  

 alle Klassen angelegt wurden  

 die Klasse vollzählig ist  

 das System zügig reagiert.  

Wie geht es weiter?  

Sie haben in einer Mail vom 03.04.2020 bereits einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit der 

Bitte um Unterschrift und Rücksendung erhalten. Dieser unterschriebene Vertrag ermöglicht die 

Verarbeitung personenbezogener Daten Ihrer Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler im 

Lernmanagementsystem von itslearning. Auf Grund von nötigen Anpassungen schicken wir Ihnen 

heute einen geänderten Auftragsverarbeitungsvertrag zu. Wir möchten Sie erneut bitten, diesen 

AVV zu unterschreiben und als pdf-Dokument an uns zurückzuschicken. Gleichzeitig benötigen 

wir den Auftragsverarbeitungsvertrag im Original auch postalisch zurück.  

Außerdem erhalten Sie heute gemäß Artikel 26 DSGVO die "Vereinbarung zur gemeinsamen 

Verantwortung". Diese ist ebenso wie der AVV notwendig, um personenbezogene Daten 

verarbeiten zu können. Bitte schicken Sie die unterschriebene Vereinbarung ebenfalls zurück.  

Erstansprechpartner  

Zur Begleitung des Kollegiums bei der langfristigen Einführung des Lernmanagementsystems 

benennen Sie bitte ein bis zwei Erstansprechpartner. Diese können weitere Schulungen zur 

https://cloud.schule-mv.de/


Vertiefung der Kenntnisse in Anspruch nehmen. Ihre Erstansprechpartner streben gemeinsam mit 

den betroffenen Lehrkräften eigenständige Lösungen bei inhaltlichen Fragen oder einfachen 

Problemen an. Falls keine Lösung durch die Erstansprechpartner möglich ist, wenden sich diese an 

den Service Desk M-V (siehe Support). Ihre Erstansprechpartner erhalten in itslearning durch die 

Rolle "Schuladmin" erweiterte Berechtigungen, um besser auf Wünsche und Fragestellungen des 

Kollegiums eingehen zu können. Damit wir das im System einrichten können, möchten wir Sie 

bitten, uns die Namen der Erstansprechpartner mitzuteilen.  

Zugangsdaten Schülerinnen und Schüler  



Nachdem Sie die Testung durchgeführt haben und itslearning für Ihre Schule einführen möchten, 

senden wir Ihnen die Zugangsdaten der Schülerinnen und Schüler direkt an die Schule, verbunden 

mit der Bitte um Verteilung, zu. Bitte geben Sie uns eine entsprechende Rückmeldung.  

Wir empfehlen, den Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten neben den 

Briefen mit den Zugangsdaten weiterführende Informationen zukommen zu lassen. Dabei sollte 

es unter anderem um den Ablauf der Einführung und den Mehrwert des Lernmanagementsystems 

itslearning gehen. Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen und Unterstützungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen. Auch Termine zum Startzeitpunkt der Nutzung sowie Hinweise zum Umgang mit 

Problemen und offenen Fragen der Schülerinnen und Schüler sollten angesprochen werden.  

Support  

Bei Fragen, die die Erstansprechpartner an Ihrer Schule nicht beantworten können, steht Ihnen 

folgender Support zur Verfügung: support@servicedesk-mv.de oder Telefon 0385 633 3030 

(Montag-Freitag 07:00 Uhr -16:00 Uhr)  

Sollten sich medienpädagogische Fragestellungen oder Probleme mit Ihrer IT-Ausstattung 

(Technik versagt, Internet ist nicht zu erreichen etc.) ergeben, wenden Sie sich bitte an die Ihnen 

jeweils bekannten Ansprechpartner.  

Mitbestimmung  

Hinsichtlich der Mitbestimmung durch den Personalrat weisen wir auf Folgendes hin: Gemäß § 62 

Abs. 9 PersVG M-V kann der Leiter der Dienststelle Maßnahmen, die der Natur der Sache nach 

keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufig regeln, wobei die vorläufige 

Regelung als solche zu kennzeichnen und von der Dienststelle zu begründen ist. Bitte prüfen Sie 

daher, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und entscheiden in eigener Zuständigkeit. Der 

Personalrat ist über die vorläufige Regelung zu informieren; im Rahmen der Begründung sind 

insbesondere die Tatsachen und Umstände darzustellen, die aus Sicht der Dienststelle die 

Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung der beteiligungspflichtigen Maßnahme keinen 

Aufschub duldet. Im Falle einer vorläufigen Regelung gemäß § 62 Abs. 9 PersVG M-V ist dennoch 

das Mitbestimmungsverfahren unverzüglich einzuleiten.  

Weitere Hinweise  

Die Einführung einer neuen Software ist mit weiteren Fragestellungen verbunden. Deswegen 

erhalten Sie heute auch das Hinweisschreiben des Bildungsministeriums zur Nutzung privater 

Datenverarbeitungsanlagen (§7 Schuldatenschutzverordnung) sowie eine Übersicht zu den 

Benutzerrollen in itslearning. Weitere Informationen finden Sie auch im "Infokurs itslearning" nach 

erfolgreicher Anmeldung im Lernmanagementsystem.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz des Lernmanagementsystems an Ihrer Schule und 

freuen uns auf Ihr Feedback.  

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr ISY M-V Team des Bildungsministeriums  

Postadresse: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern D-

19048 Schwerin 

 
Die KSM hat dazu keine weiteren Informationen, da die Plattform direkt durch das BM für die 
Schulen bereitgestellt wird. Offen ist hier die Einbindung der Identitäten aus dem SIP, hier gibt es aus 
Sicht des Datenschutzes Probleme. Die Entscheidung darüber wurde auf August vertagt. Der First-
Level-Support und die Schulungen werden direkt durch das BM erbracht.  
 
Benötigen Sie noch weitere Informationen?  
 
Viele Grüße 
Manuela Brandt 
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Von: Tillmann, Matthias <MTillmann@SCHWERIN.DE>  
Gesendet: Montag, 25. Mai 2020 16:52 
An: Riedel, Kai <Kai.Riedel@sis-schwerin.de> 
Cc: Gabriel, Manuela <MGabriel@SCHWERIN.DE>; Brandt, Manuela <MBrandt@SCHWERIN.DE>; 
Wendig, Peter <PWendig@SCHWERIN.DE> 
Betreff: Einführung its-learning  
 
Hallo Herr Riedel, 
 
können Sie mir eine kurze Information/ Sachstand zur Einführung von its-learning durch das 
Land geben? 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Matthias Tillmann 

 

============================================== 

Landeshauptstadt Schwerin  
Fachdienst Bildung und Sport 
Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen 

Tel.:     (0385) 545-2042 
Fax.:    (0385) 545-2020 
Webseite: http://www.schwerin.de 

============================================== 
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